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Geschäftsordnung für den Zentralelternbeirat Bremerhaven 
 

Gemäß § 78 (3) BremSchulVwG wird folgende Geschäftsordnung beschlossen: 
 

§ 1 Gesamtelternvertretung 

(1) Der Zentralelternbeirat (ZEB) ist gemäß § 78 SchulVwG die Gesamtelternver-
tretung Bremerhavens. Die stimmberechtigten Mitglieder des ZEB werden in 
den schulartbezogenen Ausschüssen des Gesamtelternbeirates (GEB) und aus 
den Mitgliedern des Gesamtelternbeirates gewählt. 

   

(2) Der ZEB besteht aus 17 stimmberechtigten Mitgliedern aus den Ausschüssen: 
 

- 3 Vertreter/innen der Grundschulen 

- 4 Vertreter/innen der Oberschulen und Gymnasium SEK I und 
SEK II 

- 10 Vertreter/innen des Gesamtelternbeirates (GEB)  
- sowie aus nicht stimmberechtigten ZEB Mitgliedern / Ehrenmitglie-

dern 

 
(3) Darüber hinaus werden in den schulartbezogenen Ausschüssen des GEB die 

Stellvertreter/innen der stimmberechtigten Mitglieder für den ZEB gewählt. Für 
die Vertreter/innen des GEB werden keine Stellvertreter/innen gewählt. Die 
Stellvertreter/innen sind berechtigt, an den Sitzungen des ZEB mit beratender 
Stimme teilzunehmen. In Abwesenheit des stimmberechtigten Mitgliedes gehen 
dessen Rechte auf den Stellvertreter über (§83 Abs.1BremSchulVwG). 

(4) Privatschulvertreter können mit jeweils einer Person, sowie möglichem Vertre-
ter/in als beratender Gast an den ZEB-Sitzungen teilnehmen. 

(5) Weiterhin kann der ZEB durch Beschluss ehemalige ZEB Mitglieder in beraten-
der Funktion zur Teilnahme für das nächste Schuljahr zu den Sitzungen einla-
den. 

(6) Zur Prüfung der ZEB-Finanzen werden zwei Kassenprüfer/innen für die Amts-
zeit von 2 Jahren aus der Mitte des ZEB gewählt. Ausgenommen davon sind 
die Vorstandsmitglieder. Bis zum 15. 1. eines jeweiligen Jahres prüfen sie die 
Finanzen und berichten dem ZEB unmittelbar nach der Prüfung. Hierbei ist 
dann der Antrag auf Entlastung des Vorstandes zu stellen. 

 

§ 1a) Ehrenmitglieder 

(1) Besonders verdiente ehemalige ZEB-Mitglieder können durch Beschluss des 
ZEB zum Ehrenmitglied ernannt werden. 

(2) Ehrenmitglieder erhalten eine Urkunde und sind automatisch nicht stimmbe-
rechtigtes Mitglied des ZEB und können an den Sitzungen mit beratender 
Stimme teilnehmen. 
 

§ 2 Vorsitz und Vorstand 

(1) Die Aufgaben und die Geschäftsführung des ZEB werden von einem zu wäh-
lenden Vorstand wahrgenommen. 

(2) Zum Vorstand sind zwei Vorsitzende (1. Vorsitzende/r und 2. Vorsitzende/r) und 
zwei Stellvertreter zu wählen. Die Vorsitzenden sind gleichberechtigt und fällen 
ihre Entscheidungen grundsätzlich einvernehmlich. 
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(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Dauer von zwei Schuljahren ge-
wählt. Die Amtszeit beginnt mit der Wahl und dauert bis zu den Neuwahlen. Die 
Neuwahlen müssen innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf der Amtszeit stattge-
funden haben. 

(4) Ein gewähltes Vorstandsmitglied kann jederzeit zurücktreten. Er oder sie schei-
det vorzeitig aus dem Amt, wenn mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Wahlberechtigten ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt wird. 

(5) Beide Vorsitzenden erhalten eine Kontovollmacht für das Konto des ZEB. Im 
Außenverhältnis ist die Kontovollmacht unbeschränkt, das bedeutet sie dürfen 
eigenständig Überweisungen/Zahlungen im Interesse des ZEB tätigen. Im In-
nenverhältnis sollen die Entscheidungen der Zahlungen jedoch weiterhin ein-
vernehmlich gefällt werden. 

 
 

§ 3 Einberufung 

(1) Die Sitzungen des ZEB werden vom Vorstand einberufen. Er bestimmt unter 
Beachtung vorliegender Beschlüsse des ZEB die Tagesordnung sowie Ort und 
Zeitpunkt der Sitzung. Der ZEB ist unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens 
ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder es beantragt (§87 Abs.1 Satz 1 und 
2 BremSchulVwG). 

(2) Zwischen der Einladung und der Sitzung muss eine Frist von mindestens einer 
Woche liegen. In Einzelfällen kann die Frist auf 24 Stunden verkürzt werden. 

(3) Sind Wahlen durchzuführen, so muss zwischen der Einladung mit diesem Ta-
gesordnungspunkt und der Sitzung eine Frist von zwei Wochen liegen. 

(4) Der Vorstand hat mindestens 6 ZEB-Sitzungen im Jahr - ausgenommen in den 
Ferien - einzuberufen. 

(5) Der Vorstand entscheidet, ob eine Mitgliederversammlung oder eine Sitzung in 
Präsenz, digital oder hybrid stattfindet. Eine rein digitale Mitgliederversammlung 
muss von allen Mitgliedern in Zeiten einer Pandemie oder in Zeiten mit ver-
gleichbaren Einschränkungen akzeptiert werden. 

 
 

§ 4 Öffentlichkeit 

(1) Die Sitzungen des ZEB sind nicht öffentlich. Der ZEB kann jedoch durch Be-
schluss Öffentlichkeit herstellen. 

(2) Der Vorstand kann zu den Sitzungen Gäste und Referenten einladen. 
(3) Der ZEB-Vorstand kann für seine Zwecke jederzeit öffentliche Medien einschal-

ten. 
(4) Gleiches gilt für die einzelnen Ausschüsse (gem. § 1 (2)). Aus den Veröffentli-

chungen muss eindeutig hervorgehen, wer dafür verantwortlich zeichnet. 
 
 

§ 5 Sitzungsleitung und Geschäftsordnung 
 

(1) Einer der gleichberechtigten Vorsitzenden eröffnet, leitet und schließt die Sit-
zung.  

(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte zwischen den Sitzungen. Er bereitet 
die Sitzungen vor, lädt gegebenenfalls weitere Personen ein, führt die Be-
schlussverfolgung durch und spricht für den ZEB. 
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§ 6 Sitzungsverlauf 

(1) Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der ZEB durch Beschluss den Umfang 
und die Reihenfolge der Tagesordnung fest und beschließt über die Genehmi-
gung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung. 

 

 

§ 7 Rederecht 

(1) Alle an der Sitzung teilnehmenden Personen haben das Recht, zur Sache zu 
sprechen. 

(2) Der Vorstand führt eine Wortmeldeliste entsprechend der Reihenfolge der Wort-
meldungen und erteilt nach dieser Liste das Wort. 

(3) Er kann in Ausübung seines Amtes zur Moderation und Steuerung der Sitzung 
jederzeit das Wort ergreifen. 

(4) Dem Antragsteller oder der Antragstellerin eines Beschlussvorschlages ist nach 
Aufruf der Sache auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

 

§ 8 Anträge 

(1) In den Sitzungen können von den Mitgliedern des ZEB Anträge zur Sache und 
zur Geschäftsordnung (Erheben beider Hände) gestellt werden. Anträge zur Sa-
che sind schriftlich zu stellen und dem Vorstand zu übergeben. 

(2) Anträge zur Geschäftsordnung haben Vorrang. Anträge zur Geschäftsordnung 
sind insbesondere der Antrag auf Schluss der Wortmeldeliste, der Antrag auf 
Schluss der Debatte und der Antrag auf Vertagung. Eine Gegenrede ist zuge-
lassen. 

(3) Anträge zur Sache werden nach Aufruf durch die Sitzungsleitung behandelt. 
Mehrere Anträge im Rahmen eines Tagesordnungspunktes stehen gleichbe-
rechtigt zur Aussprache. Sie werden in der Reihenfolge der Wortmeldeliste be-
handelt. 

(4) Werden zwei oder mehrere Anträge in derselben Sache gestellt, ist zuerst über 
den weitergehenden abzustimmen, nachdem über etwaige Änderungsanträge 
abgestimmt worden ist. 

(5) Die Delegierten oder die Sprecher/innen der Ausschüsse des Gesamtelternbei-
rates können außerhalb der Tagesordnung Anträge ihrer Ausschüsse schriftlich 
(Tischvorlage) vorlegen. Es ist anzustreben, Anträge aus den Ausschüssen des 
Gesamtelternbeirates mit Unterlagen rechtzeitig vor der Einladung an den Vor-
stand des ZEB zu senden. 
 
 

§ 9 Abstimmungen / Beschlüsse / Wahlen 

(1) Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Auf Verlangen eines Mitgliedes er-
folgt die Abstimmung über Anträge zur Sache geheim. Die Abstimmung muss 
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmbe-
rechtigten Mitglieder dies beantragt haben. Der Vorstand kann beschließen, 
dass statt der originären Abstimmung oder Wahl ein virtuelles Onlineverfahren 
gemäß den nachstehenden Ziffern durchgeführt wird. Die Durchführung von Ab-
stimmungen und Wahlen en bloc ist zulässig. 

(2) Nur anwesende Mitglieder und bei Abwesenheit des stimmberechtigten Mitglie-
des dessen Stellvertreter oder Stellvertreterin sind stimmberechtigt. Jedes Mit-
glied hat nur eine Stimme. 
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(3) Der Elternbeirat ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder stets beschlussfähig, wenn alle stimmberechtigten Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen wurden. 

(4) Anträge sowie Änderungen der Geschäftsordnung sind bis 12:00Uhr des Sit-
zungstages einzureichen. 

(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst und treten mit Bekanntgabe 
des Protokolls in Kraft. 

(6) Die Geschäftsordnung kann nur mit 2/3-Mehrheit geändert werden, wenn der 
Antrag auf der Tagesordnung stand. 

(7) Für Wahlen darf die Mitgliederversammlung, auf Beschluss des Vorstandes, 
auch virtuell in einem Onlineverfahren, auf einer nur für Mitglieder mit ihren Le-
gitimationsdaten und einem gesonderten Zugangslink, zugänglichen Online-
Wahlplattform stattfinden Im Onlineverfahren wird der, nur für die aktuelle Ver-
sammlung gültige Zugangslink, mit einer gesonderten E-Mail an die Mitglieder, 
spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung, bekanntgegeben. Aus-
reichend ist dabei die ordnungsgemäße Absendung mit der Einladung. 

 

 

§ 10 Ergebnis- und Beschlussprotokoll und Protokollführer 

(1) Das Protokoll wird von dem Protokollführer oder der Protokollführerin gefertigt. 
(2) In den schulartbezogenen Ausschüssen des Gesamtelternbeirates wird das 

Protokoll fortlaufend von den Delegierten der einzelnen Schulen gefertigt. 
(3) Im ZEB oder bei der GEB wird das Protokoll grundsätzlich von der Angestellten 

der Geschäftsstelle geführt. Soweit die Angestellte verhindert ist, wird das Pro-
tokoll fortlaufend von den schulartbezogenen Sprechern im ZEB geführt. 

(4) Im Protokoll sind Ergebnisse und Beschlüsse der Sitzung festzuhalten. Be-
schlüsse sind eindeutig zu formulieren und als solche zu kennzeichnen. 

(5) Dem Protokoll ist eine Anwesenheitsliste beizufügen, in der sich die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen vor der Sitzung eintragen. 

(6) Das Protokoll ist von dem Protokollführer oder der Protokollführerin zu unter-
schreiben. 

 

 

§ 11 Ausschüsse und Arbeitsgruppen 

(1) Der ZEB kann Ausschüsse und Arbeitsgruppen einsetzen. Die Arbeit eines Aus-
schusses oder einer Arbeitsgruppe beginnt, sobald der ZEB die Aufgabe auf-
grund eines Beschlusses zugewiesen hat. 

(2) Die Ausschüsse und Arbeitsgruppen sind offen für Mitglieder und Delegierte des 
Gesamtelternbeirates. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Ausschusses oder der Arbeitsgruppe endet mit 
der Erfüllung der dem Ausschuss übertragenen Aufgabe, durch Auflösungsbe-
schluss oder durch einen Beendigungsgrund. 

(4) Der ZEB kann nach vorangegangenem Beschluss Aufgaben und Befugnisse 
auf den Gesamtelternbeirat oder auf die einzelnen schulartbezogenen Aus-
schüsse des Gesamtelternbeirates übertragen. Soweit Stellungnahmen oder 
Schreiben erforderlich werden, ist die zuständige Schulbehörde hierüber zu un-
terrichten (§ 78 Abs.2 Satz 2 des Schulverwaltungsgesetzes.). Für Ausschüsse 
des Gesamtelternbeirates sowie für Ausschüsse und Arbeitsgruppen des ZEB 
gilt diese Geschäftsordnung entsprechend. 
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(5) Für die Erfüllung seiner Aufgaben stellt der ZEB Bremerhaven dem delegierten 
Mitglied bei der Wahrnehmung seiner Tätigkeit außerhalb des ZEB Bremer-
haven einmal im Jahr ein Budget von 30 € zur Verfügung. Der Betrag soll nur 
eingesetzt werden, wenn ein Beschluss durch den ZEB Bremerhaven aus zeit-
lichen Gründen nicht eingeholt werden kann. Über die Verwendung ist dem ZEB 
vorzutragen. 

 

 

§ 12 Arbeitsgruppen der Verwaltungen 

(1) Der ZEB entsendet ein Mitglied in den Ausschuss für Schule und Kultur. 
(2) Der ZEB entsendet Mitglieder in Arbeitsgruppen der Schulbehörde und zu 

Schulleiterdienstbesprechungen. 

(3) Der ZEB entsendet auf Beschluss Mitglieder in die von der Schulbehörde ein-
berufenen Regionalkonferenzen und Ausschüsse. 

 

§ 13 gestrichen 

 

§ 14 Zusammenarbeit mit dem ZEB Bremen und gesellschaftlichen 

  Institutionen 

(1) Die Zentralelternbeiräte Bremens und Bremerhavens stimmen sich eng mitei-
nander ab, wenn es um schulgesetzliche Stellungnahmen und schulpolitische 
Fragen des Landes Bremen geht. Dazu werden min. zwei Treffen der Vorstände 
pro Schuljahr verabredet. Diese sollten abwechselnd in beiden Städten stattfin-
den. 

(2) Die Ausschussvorsitzenden der schulartbezogenen Ausschüsse des Gesamtel-
ternbeirates Bremen und des Gesamtelternbeirates Bremerhaven tauschen 
sich in landesrechtlichen Fragen aus und unterrichten sich gegenseitig über ak-
tuelle Themen aus Bremen und Bremerhaven. 

(3) Der ZEB kann sich nach Beschlusslage an Aktionen von gesellschaftlichen In-
stitutionen beteiligen. 

 

§ 15 Delegierte für den Bundeselternrat 

(1) Seminare des Bundeselternrates sind für alle Mitglieder des ZEB offen. 
(2) In Absprache und in Abstimmung mit dem ZEB Bremen wählt der ZEB Bremer-

haven Sprecher, die als Delegierte in die schulartbezogenen Ausschüsse der 
Fach- und Plenartagungen des Bundeselternrates entsendet werden. 

(3) Vom ZEB Bremen nicht besetzte Ausschüsse im Bundeselternrat werden durch 
Delegierte des ZEB Bremerhaven besetzt. Gleiches gilt auch umgekehrt, eine 
Absprache ist rechtzeitig zu treffen. 

(4) Der Vorsitzende vertritt in Absprache mit dem ZEB Bremen abwechselnd das 
Land Bremen im Hauptausschuss des Bundeselternrates 

(5) Die Entsendung von Delegierten zum Bundeselternrat ist im ZEB zu beschlie-
ßen. 

 

§ 16 Berichterstattung 

(1) Die gem. § 11 bis 15 delegierten Mitglieder haben im ZEB über die Ergebnisse 
zu berichten. 
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§ 17 Geschäftsstelle 

(1) Es werden Angestellte des Magistrats zur Regelung des Geschäftsbetriebes der 
Geschäftsstelle des ZEB entsendet. Diese hierfür entsandte Person hat aus-
drücklich einvernehmlich mit dem Vorstand zu handeln. 

(2) Diese entsandte Person erhält eine Kontovollmacht für das Konto des ZEB. Im 
Außenverhältnis ist die Kontovollmacht unbeschränkt, das bedeutet sie darf ei-
genständig Überweisungen/Zahlungen im Interesse des ZEB tätigen. Im Innen-
verhältnis soll die Entscheidung über Zahlungen jedoch in Absprache mit den 
Vorsitzenden erfolgen. 

 

§ 18 Mitarbeit der Mitglieder des ZEB 

(1) Fehlt ein stimmberechtigtes Mitglied des ZEB mehrfach an Sitzungen und Ar-
beitsgruppen ohne Begründung, so wird nach Beratung im ZEB der betroffene 
Ausschuss aufgefordert, ein neues Mitglied für den ZEB zu wählen. Dieses 
muss jeweils als Tagesordnungspunkt in der Einladung angekündigt werden. 
Bei Mitgliedern aus der Gesamtelternvertretung darf der Vorstand die Position 
kommissarisch durch Elternvertreter besetzen. 
 

§ 19 Stellung der Elternvertreter im ZEB 

(1) Die Mitglieder nehmen Aufgaben nach dem Schul- und SchulVwG wahr; inso-
fern haben sie die Vorschriften des SchulVwG zu beachten. 

(2) Wer als Mitglied des ZEB diese Position für persönliche Zwecke einsetzt oder 
dem ZEB durch seine Aktivitäten in der Öffentlichkeit Schaden zufügt, kann ge-
mäß Beschluss des ZEB sein Mandat verlieren. Der jeweils betroffene Aus-
schuss des Gesamtelternbeirates wird aufgefordert, ein neues Mitglied für den 
ZEB zu wählen. Dieses muss jeweils als Tagesordnungspunkt in der Einladung 
angekündigt werden. 

 

§ 20 Schlüsselgewalt 

(1) Der Vorstand des ZEB Bremerhaven und die Angestellte der Geschäftsstelle 
des ZEB erhalten jeweils einen Schlüssel für die Geschäftsstelle. 

(2) Die Ausgabe der Schlüssel erfolgt gegen Unterschriftsleistung. Eine Schlüssel-
liste wird erstellt. 

 

§ 21 Übergangsregelung 

 

(1) Bis zu den Neuwahlen in den Ausschüssen bleiben die gewählten ZEB-Mitglie-
der in ihren Funktionen. 

 

§ 22 Inkrafttreten 

(1) Die Geschäftsordnung tritt am 25. November 2021 in Kraft und wurde mit Be-
schluss vom 11.September 2024 auf die hier vorliegende gültige Fassung ge-
ändert. 

(2) Ergänzend zu dieser Geschäftsordnung gilt die Kassenordnung des ZEB Bre-
merhaven in Ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese ist der Geschäftsordnung 
beigefügt. 

 
 
Die Geschäftsordnung wurde am 11.09.2024 beschlossen. 
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Kassenordnung des Zentralelternbeirates Bremerhaven 

Gültig ab 01. Januar 2023 

 

   

 Bremerhaven, 05.12.2022 

 

Präambel  
 

Der Zentralelternbeirat (ZEB), vertreten durch den Vorstand, verpflichtet sich zu einer sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung seiner Mittel im Sinne der Haushaltsordnung des Magistrats der Stadt 
Bremerhaven in der jeweils geltenden Fassung. Der Vorstand ist für den Haushalt, der Kassenwart ist 
für die Kassenführung verantwortlich.  
Alle Personenbezeichnungen verstehen sich selbstverständlich auch in der weiblichen Form. 

 

1.  Führung der Kasse 
 

1.1 Die Verwaltung der Finanzen des ZEB wird verantwortlich von einem aus der Mitte des ZEB gewählten 
Kassenwart vorgenommen.  

 
1.2 Er ist nur zusammen mit einem Vorstandsmitglied zeichnungsberechtigt gegenüber der 

kontoführenden Stelle, bei Bankgeschäften  und im Schriftverkehr mit den Behörden. Beim Ausfall des  

Kassenwartes  oder sollte der Posten nicht besetzt sein, sind die beiden Vorstandssprecher gemäß der 

Geschäftsordnung des ZEB verantwortlich und zeichnungsberechtigt. 
 

 

1.3 Die Angestellte des Magistrats zur Regelung des Geschäftsbetriebes der Geschäftsstelle erhält eine 
Kontovollmacht für das Konto des ZEB. Im Außenverhältnis ist die Kontovollmacht unbeschränkt, das 
bedeutet sie darf eigenständig Überweisungen/Zahlungen im Interesse des ZEB tätigen. Im 
Innenverhältnis soll die Entscheidung über Zahlungen jedoch in Absprache mit den Vorsitzenden bzw. 
dem Kassenwart erfolgen. 

 

2. Rechnungsjahr 
 

2.1 Das Rechnungsjahr ist das Haushaltsjahr (Kalenderjahr) gemäß der Haushaltsordnung des Magistrats der 
Stadt Bremerhaven. 

 
2.2 Der Kassenwart ist verpflichtet, dem Vorstand innerhalb der ersten 45 Tage eines jeden Quartals einen 

Bericht über die aktuellen Geschäftsvorgänge zu geben und die Belege offen zu legen. Abweichungen 
sind vom Kassenwart zusammen mit dem  Vorstand zu regeln. 

 
2.3 Der Kassenwart hat den durch die Kassenprüfer geprüften Verwendungsnachweis (Kassenbuch und 

Belege) bis spätestens zum 28.2. des Folgejahres dem ZEB vorzulegen. 
 

2.4 Scheidet der Kassenwart während des laufenden Rechnungsjahres aus seinem Amt, hat er dem ZEB 
unverzüglich einen von den Kassenprüfern geprüften Zwischenabschluss vorzulegen.  

 
 
 

Zentralelternbeirat Bremerhaven 
Friedrich-Ebert-Straße 10 

27570 Bremerhaven 
Telefon: 0471/391 62 42 

Telefax: 0471 / 391 62 43 
E-Mail: info@zeb-bremerhaven.de 

www.zeb-bremerhaven.de 
 

mailto:info@zeb-bremerhaven.de
http://www.zeb-bremerhaven.de/
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3. Kassenprüfung Rechnungsprüfung 
 

3.1 Die nach § 6 Absatz 1 der Geschäftsordnung gewählten Kassenprüfer geben einen Prüfungsbericht an 
den ZEB und beantragen die Entlastung des Kassenwartes. Um den Zeitaufwand zum Jahresabschluss 
zu begrenzen und Unstimmigkeiten früher zu erkennen, sollten regelmäßig Zwischenprüfungen durch 
die Kassenrevisoren z.B. halbjährlich erfolgen. 

 
3.1 Die Aufgaben der Kassenrevisoren ist es,  

a) den Verwendungsnachweis gemäß Ziffer 2.3, 
b) die Zwischenabschlüsse gemäß Ziffer 2.4 und 3.1. 

auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Hierüber geben sie einen schriftlichen Prüfbericht an 
den ZEB. 
 

3.2 Die Verwaltungsvorschriften der Haushaltsordnung des Magistrats der Stadt Bremerhaven sind zu 
beachten.  
 
 

4. Entschädigung des Aufwandes für ZEB – Mitglieder und Vorstand 
 
4.1   Für die Teilnahme der Mitglieder an den ordentlichen und außerordentlichen Sitzungen des ZEB wird ein 

Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 € gezahlt. Mit dem Sitzungsgeld ist ein Anspruch auf Erstattung der 
Fahrtkosten abgegolten. 

 
4.2  Die Mitglieder des Vorstandes des ZEB erhalten zusätzlich ab vollem Mitgliedsmonat eine monatliche 

Pauschale von je 30,00 €. Gewählte Vorstandssprecher erhalten eine monatliche Pauschale von je 
50,00 €. 
 

4.3 Ein Fahrgeld wird auf schriftlichen Antrag gezahlt für die Teilnahme an Sitzungen und Veranstaltungen, 
zu denen Mitglieder des ZEB oder andere Beauftragte im Namen des ZEB delegiert werden.  

 
4.4   Das Fahrgeld pro gefahrenem Kilometer beträgt zurzeit 0,30  €.   
 
4.5  Die Abrechnungen über Leistungen gemäß Ziffer 4.3 und 4.4 müssen zum 15. des Folgemonats 

eingereicht werden. Alle Zahlungen gemäß der Ziffer 4.1.- 4.4 erfolgen vorbehaltlich einer positiven 
Prüfung spätestens bis zum Ende des Folgequartal ausgehend vom Verursachungsmonat. Der Zeitpunkt 
des Jahresabschlusses gemäß  Ziffer 2.3 ist zu beachten. 

 
4.6  Die Auszahlung zu spät eingereichter Abrechnungen (Forderungen) erfolgt nur in begründeten 

Ausnahmefällen. 
 

4.7 Zu Unrecht gezahlte Beträge sind zurückzuzahlen. 
 
 

5. Teilnahme an Veranstaltungen des Bundeselternrates (BER)  
  
5.1   Für die Teilnahme an Tagungen des BER im Rahmen der vom BER festgelegten Teilnehmeranzahl  

der Delegation sowie der Teilnahme an vom BER selbst veranstalteten Seminaren wird ein Tagegeld von 
15,00 € pro Tag und Teilnehmer gezahlt. Das Tagegeld wird auch für den Anreise- und Abreisetag 
gezahlt. Das Abrechnungsformular für das Tagegeld muss dem Kassenwart der Geschäftsstelle bis  
zum 15. des Folgemonats nach Beendigung der Veranstaltung vorliegen. 

 
5.2 Der ZEB trägt die Reisekosten für die 2. Klasse der Bahn AG, sofern sie nicht durch den BER bezahlt 

werden. 
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6. Sonderausgabenregelung 
  

6.1 Ausgaben, die im Einzelfall 200,00 € übersteigen, sind vor ihrer Wirksamkeit vom ZEB-Vorstand zu 
bewilligen. Ausgaben, die im Einzelfall 400,00 € übersteigen, sind vor ihrer Wirksamkeit vom ZEB zu 
bewilligen. Zur Dokumentation muss die Rechnung von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern 
gegengezeichnet werden bzw. der Rechnung ist das Protokoll der ZEB-Sitzung, in der die Ausgaben 
beschlossen wurden, beizufügen. Dies gilt nicht für Verbrauchsmaterialien für den Büro- und 
Geschäftsbedarf und die Versandkosten. 

 
6.2.  Werden Mitglieder des ZEB und deren Delegierte zur Teilnahme an anderen Veranstaltungen delegiert, 

insbesondere zu überregionalen Veranstaltungen, entscheidet der Vorstand im Einzelfall über Höhe und 
Umfang der Kostenerstattungen, die über Nr. 4.3 hinausgehen (z. Bsp. Verpflegungsgeld, 
Übernachtung). 

 
 

7. Inkrafttreten 
 

7.1 Die Kassenordnung des ZEB tritt zum 1.Januar 2023 in Kraft. 
7.2  Sie ist nur mit der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des ZEB veränderbar. 

 
 
Vom ZEB beschlossen am 07.12.2023 
 


